
Vorwort

Die ursprüngliche Fassung der Bayerischen Gemeindeordnung ist am
18. Januar 1952 in Kraft getreten (GVBl. S. 19). Sie hat seither eine
Vielzahl von Änderungen erfahren, wurde am 22. August 1998 (GVBl.
S. 796) neu bekannt gemacht und zuletzt durch das Gesetz über
kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) vom 24. Juli
2012 (GVBl. S. 366) geändert.
Durch Gesetz zur Änderung des Kommunalrechts vom 26. Juli 2004
und durch Gesetz über Fragen der kommunalen Gliederung des Staats-
gebiets, zur Änderung von Vorschriften über kommunale Namen und
zur Aufhebung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 24. Dezember
2005 wurde die interkommunale Zusammenarbeit (Gesetz über die
kommunale Zusammenarbeit) gestärkt. Die Gemeinden haben nun-
mehr die Möglichkeit gemeinsame Kommunalunternehmen zu grün-
den. Die Fragen, in welchem Umfang ein Zweckverband übertragene
Aufgaben anderer Gebietskörperschaften wahrnehmen kann, wurden
ebenfalls geregelt. Damit wollte der Gesetzgeber insbesondere für die
kommunale Verkehrsüberwachung klare Vorgaben festlegen.
In der Gemeindeordnung wurde dem Bürgermeister die Zuständigkeit
übertragen, die Arbeiter der Gemeinde einzustellen, höher zu gruppie-
ren und zu entlassen. Zudem haben die Gemeinden die Möglichkeit
erhalten, vom BAT, BMT-G und ergänzenden Tarifverträgen nach
oben und nach unten abzuweichen, sofern keine Tarifgebundenheit
vorliegt. Entfallen ist die bisherige Pflicht für kreisangehörige Gemein-
den, einen Beamten des gehobenen Dienstes beschäftigen zu müssen
(jetzt: „sollen“). Im Haushaltsrecht wurden zum einen erleichterte
Kreditaufnahmemöglichkeiten in der haushaltslosen Zeit geschaffen,
zum anderen wurden die Gemeinden verpflichtet, bei der Haushalts-
wirtschaft finanzielle Risiken zu minimieren, sowie risikoreiche
Rechtsgeschäfte (Cross-Border-Leasing unter anderem) für unzulässig
erklärt.
Das Gesetz vom 24. Dezember 2005 regelt unter anderem Erleichte-
rungen bei der Änderung von kommunalen Namen.
Durch das Gesetz zur Änderung des kommunalen Haushaltsrechts
vom 8. Dezember 2006 wurde in Art. 61 Abs. 4 GO das Wahlrecht
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der Gemeinde verankert, die Haushaltswirtschaft nach den Grund-
sätzen der doppelten kommunalen Buchführung oder nach den Grund-
sätzen der Kameralistik zu führen.
Durch das Gesetz zur Anpassung von Gesetzen an das Gesetz zum
Neuen Dienstrecht vom 20. Dezember 2011 wurden im Wesentlichen
Art. 42 und Art. 43 GO geändert. Bei den Anstellungsvoraussetzungen
von Fachkräften wurde das Erfordernis der Befähigung für den höhe-
ren Verwaltungsdienst durch die Formulierung ersetzt: „der in der
Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt
nichttechnischer Verwaltungsdienst, für ein Amt ab der Besoldungs-
gruppe A 14 qualifiziert ist.“ Entsprechend wurde in Art. 42 Abs. 2
Nr. 2 GO für den gehobenen Verwaltungsdienst formuliert: „der in der
Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt
nichttechnischer Verwaltungsdienst, für ein Amt ab der Besoldungs-
gruppe A 10 qualifiziert ist.“ In Art. 43 GO wurde die Zuständigkeit
des Gemeinderats für die Einstellung von Beamten und Arbeitnehmern
der Gemeinde ab Besoldungsgruppe A 9 bzw. ab Entgeltgruppe 9 des
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst festgelegt. In Art. 88 Abs. 3
GO wurden die Worte „Angestellte und Arbeiter“ durch das Wort
„Arbeitnehmer“ ersetzt.
Durch das Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahl-
gesetzes und anderer Vorschriften vom 16. Februar 2012 wurde in
Art. 20 GO das Wort „Gemeindebürger“ durch das Wort „Personen“
ersetzt. Bei Art. 31 Abs. 3 Satz 1 GO wurden die Nrn. 5 bis 7 angefügt.
Danach können ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder nicht sein:
ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder einer anderen Gemeinde, der
erste Bürgermeister der eigenen oder einer anderen Gemeinde sowie
der Landrat in einer kreisfreien Gemeinde. In Art. 34 Abs. 5 GO
wurde geregelt, dass erste Bürgermeister nicht sein können: die in
Art. 31 Abs. 3 Nrn. 1 bis 5 GO genannten Personen (Ausschluss-
regelung für ehrenamtliche Gemeinderatsmitglieder) sowie der 1. Bür-
germeister einer anderen Gemeinde. Art. 77 GO wurde neu mit dem
Wortlaut gefasst: „Über das Vermögen der Gemeinde findet ein Insol-
venzverfahren nicht statt“. Durch das Gesetz über kommunale Wahl-
beamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) vom 24. Juli 2012 wurde
Art. 20a Abs. 4 Satz 1 GO geändert, sodass die Vergütungen für
Tätigkeiten, die ehrenamtlich tätige Gemeindebürger kraft Amtes

Vorwort

VI

©
 2

01
4 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



oder auf Vorschlag oder Veranlassung der Gemeinde in einem Auf-
sichtsratsvorstand oder sonstigen Organ oder Gremium eines privat-
rechtlich oder öffentlich-rechtlichen Unternehmens wahrnehmen,
abzuführen sind, soweit sie einen Betrag von (bisher 4908 Euro)
6400 Euro/Kalenderjahr übersteigen.
Der Verfasser hofft, dass die Textsammlung für alle Nutzer, insbeson-
dere die kommunalen Mandatsträger, ein aktueller, zuverlässiger und
handlicher Begleiter sein wird.

München im Januar 2014 Dr. Jürgen Busse
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